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A. Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 
des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode

Gesetzliche Grundlagen in der jeweils geltenden Fassung:

• Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen Anhalt (GKG LSA) 
vom 26. Februar 1998:
§ 13 Umlage, § 16 Abs. 1 Satz 1 und § 21 Abs. 2 anzuwendende Vorschriften

• Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen Anhalt vom 24. März 1997 (EigBG); 
§ 16 Abs. 1

• Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 26.06.2014:
§ 107 Verpflichtungsermächtigung, § 108 Kreditaufnahmen und § 110 Liquiditätskredite

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 14. November 2023 den Wirtschaftsplan 2024 des 
Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode mit der Sitzungsvorlage 09/2023 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 

in den Aufwendungen auf

im Vermögensplan

in den Finanzierungsmitteln auf 

in dem Finanzierungsbedarf auf

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen für das Wirtschaftsjahr 

2024 wird auf EUR 12.000.400 festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr 2024 in Form von Ausgaben in 

Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 3.600.000 festgesetzt.

5. Zur Deckung des Fehlbetrages der Niederschlagswasserbeseitigung wird für die 

Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen nach § 13 (1) GKG LSA und nach § 16 

(3) der Satzung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode eine Umlage festgesetzt. 

Der Abschlag für die Umlage wird auf EUR 168.700 festgesetzt. Die Schlussrechnung erfolgt mit 

dem Jahresabschluss 2024.

22.369.785 EUR 

22.369.785 EUR

19.192.245 EUR 

19.192.245 EUR
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Die Verteilung der Umlage erfolgt in Anlehnung an § 16 (4) der Satzung des Wasser- und 

Abwasserverbandes Holtemme-Bode, in Abhängigkeit von der übertragenen Aufgabe, nach 

statistischer Einwohnerzahl auf die Ortsteile:

Stadt Wernigerode 119.585,20 EUR

(ohne Schierke)

Stadt llsenburg 

llsenburg 

OT Darlingerode 

OT Drübeck

Stadt Blankenburg

OT Derenburg 9.124,70 EUR

Gemeinde Nordharz

OT Heudeber 4.224,00 EUR

20.787,50 EUR 

9.240,60 EUR 

5.738,00 EUR

/

Witte
Verbandsgeschäftsführer

4©
CT0}3
Q.
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Bekanntmachung
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 

des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode hat in ihrer Sitzung 
am 14. November 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

Gemäß § 20 Absätze (1) und (2) der Satzung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode 
vom 3. November 2010 in der derzeit gültigen Fassung ist der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2024 öffentlich bekanntzugeben.

Die nach § 13 und des § 16 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG 
ISA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 in der derzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit §§ 15 und 16 des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG LSA ) 
vom 24. März 1997 in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 107 und 108 Abs. 2 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 erforderliche 
Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde am 12.12.2023 erteilt.

Der Wirtschafts plan liegt vom 08.01.2024 bis 19.01.2024 zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden im Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Zimmer 212 - Fachbereichsleiter 
Finanzen, In den sauren Wiesen 1,38855 Wernigerode/OT Süstedt, öffentlich aus.

Wernigerode/OT Süstedt, den 14.12.2023

Witte
Verbandsges
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8. Änderung der Satzung
über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 

Abwasserbeseitigung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode 
Abwasserbeseitigungsabgabensatzung 

vom 03.12.2012

Aufgrund der §§ 5,8,11 und 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288), der §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBI. LSA S. 81), der §§ 5, 6 und 8 des Kommunalabgaben-gesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSAS. 405), 
des § 7 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz 
(AG AbwAG) vom 25.06.1992 (GVBI. LSA S. 580) - jeweils in der derzeit gültigen Fassung - hat die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgende 8. Änderung der Satzung beschlossen:

Artikel 1

§15
Gebührensätze

(1) Ab dem 01.01.2023 beträgt die Schmutzwassergebühr gemäß § 1 Ziffer 1 a) der 
Abwasserbeseitigungssatzung (ABS) für die Beseitigung in den:

Zentralen Kläranlagen 3,22 €/m3

(2) Die Niederschlagswassergebühr gemäß § 1 Ziffer 1 b)
der ABS beträgt ab dem 01.01.2023 5,35 €/BE

(3) Für Grundstücke mit einem Schmutzwasseranfall von mindestens 1 m3 bis maximal 9 m3 im 
Kalenderjahr wird eine Mindestmenge von 9 m3 multipliziert mit der jeweils gültigen 
Abwassergebühr gemäß § 15 (1) der Satzung erhoben.

§ 15 c
Gleichung SVZ und GVA

Im Bereich der Mitgliedsgemeinden Stadt Blankenburg OT Derenburg, Stadt llsenburg, Gemeinde 
Nordharz und Stadt Wernigerode (ausgenommen OT Schierke) werden der SVZ und der GVA ab dem 
01.01.2020 nach folgender Gleichung ermittelt:

GAbw.Beh.

mit
G Kanal

und
GAbw.R.,Gewerb./lnd.

und

F

— GKanal + GAbw.R.,Gewerb/lnd.

= 1,489 €/m3

= GAbw.R.häusl. X F = 1,735 €/m3 x F

CSB Nges Pgss AFS
0,13 + 0,30 (------ ) + 0,14 (-------) + 0,10 (-------) + 0,32 (------),

1.116 115 15 419
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wobei
GAbw,R.,Gewerb./lnd.

GAbw.Beh.

G Kanal 

GAbw.R.häusl.

F

CSB, Nges, Pges 
und AFS

bedeuten.

Gebühr der Abwasserreinigung für gewerblich-industrielles 

Abwasser

Grundgebühr der Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser 

Grundgebühr für die Abwasserableitung in den Kanal 

Grundgebühr der Abwasserreinigung für häusliches Abwasser 

Faktor Verschmutzungsgrad (1,0 bei häusl. Abwasser)

Konzentrationen des gewerblichen Abwassers nach Anlage 1 
Teil A

Artikel 2

§25
Inkrafttreten

Die 8. Änderung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt der öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen im Landkreis Harz 
rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Wernigerode/OT Süstedt, den 14. Dezember 2023

-/X4

Witte
Verbandsgeschäftsführef
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6. Änderung der Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 

des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode vom 03.12.2012

Aufgrund der §§ 5,8,11 und 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. ISA S. 288), der §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBI. LSA S. 81), der §§ 5, 6 und 8 des Kommunalabgaben-gesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSAS. 405), 
des § 7 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz 
(AG AbwAG) vom 25.06.1992 (GVBI. LSA S. 580) - jeweils in der derzeit gültigen Fassung - hat die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgende 6. Änderung der Satzung beschlossen:

Artikel 1

§ 4 Gebührensätze wird wie folgt neu gefasst:

§4
Gebührensätze

Die Abwassergebühr beträgt ab dem 01.01.2023 für die Abwasserbeseitigung aus

€/m3 

€/m3

a) Kleinkläranlagen mit und ohne biologische Behandlungsstufe 83,08

b) abflusslosen Sammelgruben 44,54

Artikel 2

§11
Inkrafttreten

Die 6. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 
des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen im Landkreis Harz rückwirkend zum 
01.01.2023 in Kraft.

Wernigerode/OT Süstedt den 14, Dezember 2023

/

Witte
Verbandsgeschäftsführer

A (\üW
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B. Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorqunq Ostharz

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz 
Verbandsversammlungsbeschluss Nr. 28/V/23 - öffentlicher Teil -

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024 

Sachverhalt:
Auf Grund des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 
2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 07. Juli 2020 (GVBI. S. 372), 
der §§ 13, 21 (2) des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) vom 26. Februar 
1998 (GVBI. LSA S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBI. LSA S. 384) in 
Verbindung mit § 16 (1) des Eigenbetriebsgesetzes vom 24. März 1997 (GVBI. LSA S. 446), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBI. LSA S. 166) hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz 
einen Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 zu beschließen.

Beschluss:
1. Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz für 
das Geschäftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf

in den Aufwendungen auf

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf 
in den Ausgaben auf

festgesetzt.

2. Die Kreditaufnahme für Investitionen wird auf 15.797.217 Euro festgesetzt.

3. Eine Verpflichtungsermächtigung wird in Höhe von 150.000€ eingestellt.

4. Die Erstattung der Straßenentwässerungskosten erfolgt auf der Grundlage von öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarungen. Der anteilig zu zahlende Betrag bestimmt sich für die einzelne Mitgliedskommune 
nach der anteiligen Fläche der in ihrer Gemarkung befindlichen Kommunal-, Kreis-, Landes- und 
Bundesstraßen, die ab Inkrafttreten des Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt in einen 
Niederschlagswassersammler einleiten im Verhältnis zu der Gesamtfläche der Kommunal-, Kreis-, 
Landes- und Bundesstraßen im Verbandsgebiet, die ab Inkrafttreten des Straßengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt in einen Niederschlagswassersammler einleiten.

34.191.752 € 

33.415.241 €

36.989.617 €
36.989.617 €
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Entsprechend der Kalkulation sind im Wirtschaftsjahr 2024 folgende Beträge nicht gebührenfähig und 
daher von den Mitgliedsorten zu erheben:

Timmenrode 7.156,22 €

Ballenstedt 27.971,89 €

Quedlinburg 82.734,07 €

Thale 64.442,14 €

Harzgerode 26.716,90 €

Falkenstein/Harz 13.800,03 €

Seeland 37.207,98 €

Neu Königsaue 163,52 €

Breitenstein 3.891,25 €

Summe 264.084,00 €

Abstimmunaseraebnis
Anzahl der Stimmen der Verbandsmitglieder: 75
Davon anwesend; 48
Ja-Stimmen: 48
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Beschiuss-Nr.: 28/V/23

Quedlinburg, den 15.11.2023 vr,f,r3‘^:
v \
IC \ V 

& \

, \ f
/ C /
y
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Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 
des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz

für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz 
hat in ihrer Sitzung am 15. November 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 
beschlossen.

Gemäß § 20 Absätze (1) und (2) der Satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Ostharz vom 12.10.2016, in Kraft getreten am 29.01.2017 in der derzeit gültigen 
Fassung ist der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 öffentlich bekanntzugeben.

Die nach § 13 und des § 16 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 in der derzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit §§15 und 16 des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG LSA) 
vom 24. März 1997 in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 107 und 108 Abs. 2 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
erforderliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde am 13.12.2023 unter dem 
Aktenzeichen 15 12 04 89 00/23 ohne Auflagen erteilt.

Der Wirtschaftsplan liegt vom 02.01.-10.01.2024 zur Einsichtnahme während der Sprechzeiten in den 
Geschäftsräumen (Empfang) des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Ostharz zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Quedlinbur^den 14.12.2023

Dipl.-Ing. Lutz'Günther 
• Verbandsq^schäftsführer
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